
Aligemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2002

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Vertrage zwischen Wirtschafts
prüfern oder Wirtschaftsprufungsgesellschaften (im nachstehenden zusam
menfassend Wirtschaftsprüfer” genannt) und ihren Auftraggebern über Prü
fungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes aus
drücklich schrifthich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden rn Einzelfall ausnahrnsweise vertragliche Beziehungen auch
zwischen dem Wirtschaftsprufer und anderen Personen als dem Auftraggeber
begrundet, so gelten auch gegenuber soichen Dritten die Bestirnmungen der
nachstehenden Nr. 9.

2. limfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht em be
stimmter wirtschaftlicher ErloIg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ord
nungsmaBiger Berufsausubung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist be
rechtigt, sich zur Durchfuhrung des Auftrages sachverstandiger Personen zu
bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf — auBer bei betriebs
wirtschaftlichen PrQfungen — der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt siGh, soweit er nicht darauf gerichtet 1st, nicht auf die
Prufung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervor
schriften, wle z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschrankungs
und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung,
ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergunstigungen in Anspruch
genommen werden können. Die Ausfuhrung eines Auftrages umfaRt nur dann
Prufungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen
und sonstigen Unregelmall,igkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durch
führung von Prüfungen dazu em AnlaS ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich
vereinbart ist.

(4) Andert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschlieRenden beruflichen
AuBerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf
Anderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufdäwngspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daB dern Wirtschaftsprüfer auch
ohne dessen besondere Aufforderung ate für die Ausführung des Auftrages
notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihrn von allen Vor
gängen und UrnstBnden Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des
Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen,
Vorgange und Urnstände, die erst während der Tatigkeit des Wirtschafts
prüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprufers hat der Auftraggeber die Vollstän
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und ErkB
rungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklarung zu
bestátigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür em, daB alles unterlassen wird, was die Unab
hangigkeit der Mitarbeiter des WirtschaftsprUfers gefahrden könnte. Dies gilt
insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Auftrage auf
eigene Rechnung zu übernehrnen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tatigkeit schriftiich darzu
stellen, so 1st nur die schriftliche Darstellung maBgebend. Bei Prüfungsauf
tragen wird der Boricht, soweit nichts anderes vereinbart 1st, schriftlich
erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskunfte von Mitarbeitern des Wirt
schaftsprüfers auBerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Elgentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür em, daB die im Rahrnen des Auftrages yarn Wirt
schaftsprQfer gefertigten Gutachten, Organisationsplàne, Entwürfe, Zeich
nungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kos
tenberechnungen, nur für seine elgenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer beruflichen AuBerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher AuBerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte,
Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarl der schriftlichen Zustimmung des
Wirtschaftsprufers, soweit sich nicht bereits aus dern Auftragsmnhamt die Em
willigung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegenüber einern Dritten haftet der Wirtschafisprüfer (im Rahmen von Nr. 9)
nur, wenn die Vorausseizungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher AuBerungen des Wirtschaftsprüfers zu
Werbezwecken ist unzulassig; em VerstoB berechtigt den Wirtschaftsprüfer
zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Auftrage des Auf
traggebers.

8. M3ngelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprufer. Nur bei Fehlschlagen der Nacherfullung kann er
auch Herabsetzung der Vergütung oder Ruckgangigmachung des Vertrages
verlangen; 1st der Auftrag von einem Kaufmann rn Rahmen seines Handels
gewerbes, einer juristischen Person des bffentlichen Rechts oder von elnern
öffentlich-rechtlichen Sonderverrnbgen erteilt worden, so kann der Auftrag
geber die RUckgangigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die
erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne
Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersalzanspruche bestehen, gilt
Nr. 9.

(2) DerAnspruch auf Beseitigung von Mangeln muR vom Auftraggeber unver
züglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht
auf einer vorsatzlichen Handlung beruhen, verjahren nach Ablauf eines Jahres
ab dern gesetzlichen Verjahrungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehier und
formelle Mangel, die in einer beruflichen AuBerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, kbnnen jederzeit vom Wirt
schaftsprüfer auch Dritten gegenuber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen AuBerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die AuBerung such Dritten
gegenüberzurückzunehmen. In den vorgenannten Fallen ist derAuftraggeber
vorn Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hbren.

9. Haftung

(1) Für gesefzlich vorgeschriebene Prufungen gilt die Haftungsbeschränkung
des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlassigkeit, Einzelner Schadensfail

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die
Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit
Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Kbrper und
Gesundheit, bei einem fahrlassig verursachten einzelnen Schadensfall gem.
§ 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn
eine Haftung gegenuber einer anderen Person als dem Auftraggeber begrün
det sein sollte. Em einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus
mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben.
Der einzelne Schadensfall umfaBt sBmtliche Folgen einer Pflichtverletzung
ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in rnehreren aufein
anderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher
oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als em
heitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mit
emender in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mm
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich yorgeschriebenen Pflicht
prüfungen.

(3) Ausschlul3frisfen

Em Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer AusschluBfrist von
einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte
von dern Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis
erlangt hat, spãtestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchs
begründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhaib einer
Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung
Klage erhoben wird und derAuftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjahrung geltend zu machen, bleibt unberührt.
Die Sãtze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit
gesetzlicher Haftungsbeschrankung.
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10. Ergänzende Bestimmungen für PrUfungsauftrage

(1) Eine nachtragliche Anderung oder Kurzung des durch den Wirtschafts
prufer gepruften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlus
ses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veroffentlichung nicht statt
findet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprufers. Hat der Win
schaftsprüfer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so st em Hinweis auf
die durch den Wirtschaftsprüfer durchgefuhrte Prüfung im Lagebenicht oder
an anderer für die Offentlichkeit bestimmter Stelle nun mit schniftlicher Em
willigung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut
zulassig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeben
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wintschaftsprüfers den Widerruf bekannt.zugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen warden besonders in Rechnung gestelit.

II. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung n Steuersachen

(1) Der Wirtschsftsprüfer st berechtigt, sowohi bei der Beratung in steuen
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauenbenstung die vom Auftrsggeber
genannten Tatsschen, insbesondere Zshlensngaben, ala richtig und vollstandig
zugrunde zu legen; dies gilt auch für BuchführungsauftrSge. Er hat jedoch den
Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuenberatungsauftrag umfaSt nicht die zur Wahrung von Fristen
erlorderlichen Hsndlungen, es sei denn, daB der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftnag übernommen hat. In diesem Falls hat der Auf
traggeber dem Wirtschaftsprüfer aile für die Wahrung von Fristen wesent
lichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen,
daB dam Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfugung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaRt die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauen fallenden Tatigkeiten:

a) Ausarbeitung der JahnessteuerenklSnungen für die Einkommensteuer,
Körpenschaftsteuer und Gewenbesteuen sowie der Vermogensteuer
erklanungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden
Jahresabschlüsse und sonstigen, für die Besteuerung erlonderlichen
Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten
Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Enklarungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuenn.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Venwaltungsauffassung.

(4) Erhält der WintschaftsprLtfer für die laufende Steuerberatung em Pauschal
honorar, so sind mangels anderweitiger schniftlicher Vereinbarungen die unten
Abs. 3 d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert zu honorienen.

(5) Die Bearbeitung besonderer Emnzelfragen der Einkommensteuer, Korper
schaftsteuer, Gewenbesteuer, Einheitsbewertung und Vermogensteuer sowie
aller Fragen der Un,satzsteuen, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
entolgt auf Grund eines besonderen Auftrsges. Dies gilt such für

a) die Beanbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerb
steuer,

b) die Mitwirkung und Ventretung in VenIahnen vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen
und

c) die beratende und gutachtliche Tatigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhohung und -herabsetzung,
Sanierung, Eintnitt und Ausscheiden sines Gesellschaftens, Betniebs
venauBerung, Liquidation und dengleichen.

(6) Soweit auch die Ausanbeitung den UmsatzsteuenjahneserklSrung als
zusStzliche Tatigkeit übennommen wind, gehont dazu nicht die Uberpnüfung
etwaigen besonderen buchmaRiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob aIls
in Betracht kommenden umsatzsteuenrechtlichen Vengünstigungen wahn
genommen worden sind. Eine GewShr für die vollstandige Enfassung den
Untenlagen zun Geltendmachung des Vorsteuenabzuges wind nicht üben
nommen.

12. Sohweigepflicht gegenuber Britten, Datenschutz

(1) Den Wintschaftspnüfer ist nach MaSgabe den Gesetze venpflichtet, über alle
Tatsschen, die ihm im Zusammenhang mit semen Tãtigkeit für den Auf
tnaggeben bekannt werden, Stillschweigen zu bewahnen, gleichviel, ob es sich
dabei um den Auftnaggeben selbst oden dessen Geschaftsvenbindungen
handelt, as sei denn, daB derAuftnaggeben ihn von dieser Schweigepflicht ant
bindet.

(2) Den Wintschaftspnüfer dart Benichte, Gutachten und sonstige schniftliche
Ausenungen über die Ergebnisse semen Tatigkeit Dnitten nun mit Einwilligung
des Auftnaggebens aushandigen.

(3) Den Wintschaftspnüfer ist befugt, ihm anvertnaute pensonenbezogene
Daten im Rahmen den Zweckbestimmung des Auftnaggebers zu venanbeiten
oden durch Drifts veranbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt den Auftnaggeben mit den Annahme den yam Wintschaftsprüfen ange
botenen Leistung in Venzug oder untenlSBt den Auftnaggeben eine ihm nach
Nr. 3 oden sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist den Wintschaftspnüfen zun
fnistlosen Kündigung des Ventnages benechtigt. Unbenührt bleibt den Anspnuch
des Wintschaftsprüfens auf Ersatz den ihm dunch den Venzug oden die unter
lassene Mitwirkung des Auftnaggebens entstandenen Mehraufwendungen
sowie des venunsachten Schadens, und zwan auch dann, wenn den Wirt
schaftspnüfen von dem Kündigungsnecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergutung

(1) Den Wintschaftspnüfen hat neben semen Gebühnen- oden Hononanfondenung
Anspnuch auf Enstattung semen Auslagen; die Umsatzsteuen wind zusStzlich
berechnet. En kann angemessene Vorschüsse auf Vengütung und Auslagen
ersatz venlangen und die Auslieferung semen Leistung von den vollen Befnie
digung semen Anspnuche abhangig machen. Mehnene Auftraggeben haften als
Gesamtschuldnen.

(2) Eine Aufrechnung gegen Fondenungen des Wintschaftspnüfens auf Ven
gütung und Auslagenensatz ist nun mit unbestnittenen oden rechtsknSftig fest
gesteilten Fordenungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Henausgabe von Untenlagen

(1) Den Wintschaftspnüfen bewahrt die in, Zusammenhang mit den Enledigung
sines Auftnages ihm ubengebenen und von ihm selbstangefentigten Untenlagen
sowie den üben den Auftrsg gefühnten Schniftwechsel zehn Jahne auf.

(2) Nach Befniedigung seinenAnspnüche aus dam Auftrag hat den Wintschafts
pnüfen auf Verlangen des Auftnaggebens ails Untenlagen herauszugeben, die
en aus Anlalf, semen Tatigkeit für den Auftnag von diesem oden für diesen
enhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schniftwechsel zwischen dem Wirt
schaftspnüfen und seinem Auftnaggeber und für die Schniftstücke, die diesen
beneits in Unschnift oden Abschnift besitzt. Den Wintschaftspnüfen kann von
Untenlagen, die en an den Auftnaggeben zurückgibt, Abschniften oden Foto
kopien anfentigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftnag, seine Dunchfuhnung und die sich hienaus engebenden
Anspnüche gilt nun deutsches Recht.


